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RAINER SCHLEGEL ZUM ABSCHIEDAUS DEM AMT DES
PRÄSIDENTEN DES BUNDESSOZIALGERICHTS

Der 28. Februar 2024 ist der letzte Arbeitstag von Rainer Schlegel als Präsident
des Bundessozialgerichts. Damit geht seine richterliche Laufbahn – dienstrechtlich –
zu Ende. Dieses Datum ist ein hinreichender Anlass, innezuhalten und einen Blick
auf das vielfältige und engagierte Wirken eines Ausnahmejuristen und Freundes zu
werfen.

Rainer Schlegel verbrachte seinen ersten Lebensabschnitt im „Ländle“. Geboren
als Sohn eines Steuerberaters am 4. Februar 1958 in Balingen wuchs er in Albstadt
auf. Eine unbeschwerte Kindheit bildete die Basis für seinen ausgeprägten Familien-
sinn und seine immer fortbestehende Bodenhaftung. Er studierte Rechtswissen-
schaften in Tübingen, wo er 1983 seine Erste juristische Staatsprüfung ablegte und
auch promovierte. Nach der Zweiten juristischen Staatsprüfung in Stuttgart begann
er im Jahr 1987 seine richterliche Laufbahn in der Sozialgerichtsbarkeit des Landes
Baden-Württemberg am Sozialgericht Stuttgart.

Von hier wurde er von 1991 bis 1992 als wissenschaftlicher Mitarbeiter an das
Bundessozialgericht abgeordnet, was allenfalls wegen des erforderlichen Erlernens
von Hochdeutsch für ihn herausfordernd war. Natürlich hat Rainer Schlegel auch
dies gemeistert – das Schwäbische ist seither nur noch als charmante Einfärbung
hörbar. Die nächsten, sehr zügigen Karriereschritte bildeten dann die Ernennung
als Richter am Landessozialgericht und schließlich die Abordnung von 1994 bis
1996 an das Bundesverfassungsgericht.

Rekordverdächtig war seine im Alter von 38 Jahren erfolgte Ernennung zum
Richter am Bundessozialgericht im Jahr 1997. Er lernte das Haus als Mitglied des
4. Senats (damals Gesetzliche Rentenversicherung), des 12. Senats (Versicherungs-
pflicht und Beitragsrecht) und des 1. Senats (Gesetzliche Krankenversicherung)
gründlich kennen. Seine gute Vernetzung und sein Organisationstalent prädesti-
nierten ihn für eine erfolgreiche Betätigung als Präsidialrichter. Aufgrund des ihm
von der Richterschaft entgegengebrachten Vertrauens gehörte Rainer Schlegel
selbstredend auch dem Präsidium und dem Präsidialrat des Gerichts an.

Bereits 2008 erfolgte seine Ernennung zum Vorsitzenden Richter am Bun-
dessozialgericht. Dort übernahm er in bewegten Zeiten zunächst den Vorsitz im
4. Senat mit der Zuständigkeit für die Grundsicherung für Arbeitsuchende; in die-
sem neu geschaffenen Leistungssystem konnte er wichtige Weichenstellungen prä-
gend mitgestalten. Hierauf folgte schließlich noch die Übernahme des Vorsitzes im
5. Senat mit der Zuständigkeit für die Gesetzliche Rentenversicherung.

Neuen Herausforderungen stand Rainer Schlegel immer offen gegenüber. Und
die Gelegenheit dazu kam bald: Er ließ sich als Richter beurlauben und wechselte
ab April 2010 in die pulsierende Hauptstadt Berlin als Leiter der Abteilung
„Arbeitsrecht und Arbeitsschutz“ im Bundesministerium für Arbeit und Soziales.
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Hier kamen charakteristische Eigenschaften von Rainer Schlegel besonders zur
Entfaltung: Sein politisches Denken und sein Gestaltungswille.

Im Dezember 2013 kehrte Rainer Schlegel an seinen richterlichen Ausgangs-
punkt in Kassel zurück und bewies hier seine ausgeprägten Führungsqualitäten –
zunächst seit 2014 als Vizepräsident und seit 2016 als Präsident des Bundessozial-
gerichts. Auch im Präsidentenamt setzte er Maßstäbe. Für jeden im Bundessozial-
gericht ist er persönlich ansprechbar, seine Kommunikation ist direkt, manchmal
unbequem, aber immer von Offenheit getragen. Durch seine Reden, Ansprachen
und Auftritte verankert er die Bedeutung des Sozialrechts und der Sozialgerichts-
barkeit in Öffentlichkeit und Politik fest.

Rainer Schlegel besitzt die Fähigkeit, sich aus dem Stand in ganz verschiedene
Materien einzuarbeiten und sich mit unterschiedlichen Auffassungen auseinander-
zusetzen. Eine Diskussion mit ihm ist immer ein Gewinn. Daher ist er in erheb-
lichem Umfang auch außerhalb der Sozialgerichtsbarkeit nachgefragt. So war er
von 2009 bis 2017 Vorsitzender des Vorstands des Deutschen Sozialrechtsverbandes.
Zudem ist er seit 2016 Mitglied der ständigen Deputation des Deutschen Juristen-
tages, wo er 2022 die Arbeitsgruppe zu „Altersvorsorge und Demographie“ und der
Frage nach bestehendem Reformbedarf in der gesetzlichen Rentenversicherung
leitete. Schließlich hat seine Fähigkeit, integrativ zu wirken und einen Konsens
auch in schwierigen Verhandlungssituationen herbeizuführen, dazu geführt, dass
ihm das Amt eines Schlichters in Tarifkonflikten an verantwortungsvoller Stelle
übertragen worden ist.

Rainer Schlegel sieht sich in der Verantwortung für die Ausbildung junger
Sozialrechtlerinnen und -rechtler. Ihm ist es deshalb ein Anliegen, dem Sozialrecht
an den Universitäten wieder mehr Raum zu geben. Bereits während seiner Tätig-
keit in Baden-Württemberg übernahm er Lehraufträge für das Sozialrecht. Als Bun-
desrichter in Kassel lehrte er zunächst an der Universität Kassel, dann an der Justus-
Liebig-Universität Gießen. Beide Universitäten würdigten seine Lehrtätigkeit, mit
der er bei den Studierenden viel Interesse an sozialrechtlichen Fragestellungen
weckte, jeweils mit der Ernennung zum Honorarprofessor.

Schier unerschöpflich ist die Liste der Veröffentlichungen Rainer Schlegels, von
der wir hier nur die wichtigsten Veröffentlichungen abdrucken konnten. Sein lite-
rarisches Schaffen ist Ausdruck seines vielfältigen Engagements und Wirkens und
umfasst sozial-, arbeits- und verfassungsrechtliche Themen sowie Fragen des in-
ternationalen und europäischen Sozial- und Arbeitsrechts. Seinen Blickwinkel
beschränkt er niemals auf juristische Fragestellungen im engeren Sinne, sondern be-
zieht die wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Bedingungen ein. Die hier auf-
geführte Literaturauswahl ist eine Tour d’Horizon durch die sozialpolitischen
Fragestellungen der vergangenen Jahrzehnte. Sie verdeutlicht eindrucksvoll, wie
sehr Rainer Schlegel stets am Puls der Zeit ist. Er greift immer die „brisanten“ und
aktuellen Themen auf. Hierbei nimmt er keine Rücksicht darauf, ob seine Vor-
schläge, etwa die Streichung der Rente mit 63, populär sind. Eine reine Kritik
ohne konstruktive Lösungsansätze aber ist ihm fremd.

Gerade deshalb ist Rainer Schlegel gefragt – als Jurist, als politisch denken-
der Mensch, als jemand, der sich um die soziale Sicherung ernsthaft sorgt, als
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Gesprächspartner für Presse und Politik. Er ist klug, meinungsstark, wirbt für un-
seren Sozialstaat, und dagegen, dass dieser vielerorts „schlecht geredet“ wird. Zu-
gleich legt er den Finger in die Wunde unseres schwindenden gesellschaftlichen
Miteinanders. Daher suchen verschiedenste Persönlichkeiten aus Richterschaft,
Lehre, Politik, Verwaltung und Presse Rainer Schlegel als Ansprechpartner. Davon
zeugt eindrucksvoll auch diese Festschrift, in der Autorinnen und Autoren aus vie-
len unterschiedlichen Sparten zu Wort kommen und Rainer Schlegel einen Beitrag
widmen.

Rainer Schlegel steht für unerschütterliche Überzeugungen. Dazu gehört etwa,
dass kein Urteil mehr als zehn Seiten haben sollte, – alles Wesentliche kann und
sollte damit gesagt sein. Und so wurde es auch für die Autorinnen und Autoren die-
ser Festschrift zur ehrenvollen Aufgabe, einen eher kurzen Beitrag zu verfassen.
Dazu gehört aber auch das bedingungslose Einstehen für seine Angehörigen und
seine Freunde – sie können sich immer auf seine Unterstützung verlassen. Seine
Großzügigkeit und Gastfreundschaft schließlich sind legendär – und passen über-
haupt nicht zum Bild eines sparsamen Schwaben. Rainer Schlegel lädt gerne zu
fröhlichen, unterhaltsamen und geistreichen Abenden ein. Und auch hier verber-
gen sich Überzeugungen – so etwa diejenige, dass in jede gute Minestrone gerie-
bene Parmesanrinde gehört.

Jeder, der Rainer Schlegel kennenlernen durfte, weiß um den Tatendrang und
die vielen sprudelnden Ideen. Rainer Schlegel ist in jeder Hinsicht „rasend
schnell“ – als Fußgänger, in der Lösung von Fällen und als Denker – seine Dynamik
ist überwältigend. Und daher wird jeder, der Rainer Schlegel kennt, seinen Eintritt
in den Ruhestand nicht mit der Erwartung verbinden, dass er sein Engagement für
den Sozialstaat, für die Gesellschaft herabsetzen wird. Wir wünschen ihm weiterhin
schaffensreiche Jahre – aber auch entspannende Ruheperioden in der Toskana!

Karlsruhe/Kassel, im Oktober 2023

Miriam Meßling Thomas Voelzke
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